Richtlinien über Auszeichnungen und Ehrungen durch die Stadt Munster

Vom Rat beschlossen in seiner Sitzung am 09. Juli 2020.                .


1. 	Stadtplakette

1.1 	Die Stadt zeichnet Personen mit der Stadtplakette aus, die sich örtlich oder in überörtlichen Einrichtungen und Veranstaltungen um die Stadt, ihre Einwohner und ihre Einrichtungen auf politischem, gesellschaftlichem, künstlerischem oder sportlichem Gebiet verdient gemacht haben. 

1.2 Über die Verleihung entscheidet der Rat.


2.	Ratsmitglieder

2.1	Ratsmitglieder werden für eine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Rat durch Überreichung einer Ehrennadel in silber mit dem Wappen der Stadt und einer Urkunde geehrt.

2.2	Ratsmitglieder werden für eine 25jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Rat durch Überreichung einer Ehrennadel  in gold mit dem Wappen der Stadt, einer Jubiläumszuwendung in Höhe von 100,00 Euro in Gutscheinform sowie einer Urkunde geehrt. 

3.	Bürgerinnen und Bürger


3.1	Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich besonders engagieren, können  mit einer Urkunde und einem Präsent im Wert von 20,00 Euro geehrt werden. Über die Ehrung entscheidet der Verwaltungsausschuss.

3.2	Bürgerinnen und Bürger, die für die Stadt 25 Jahre ehrenamtlich tätig sind, können mit einer Urkunde und einem Präsent im Wert von 50,00 Euro geehrt werden.  Über die Ehrung entscheidet der Verwaltungsausschuss.


4.	Freiwillige Feuerwehr

	Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet werden wie folgt geehrt: 
· nach 10 Jahren Zugehörigkeit: Überreichung einer Urkunde und einer Ehrennadel in silber mit „10“,
· nach 20 Jahren Zugehörigkeit: Überreichung einer Urkunde und einer Ehrennadel in gold mit „20“,
· nach 25 Jahren Zugehörigkeit und ab 40 Jahre Zugehörigkeit für jedes neue volle Jahrzehnt Zugehörigkeit: Überreichung einer Urkunde und einer Jubiläumszuwendung in Form eines gemeinsamen Essens mit der geehrten Person, einer Begleitperson, der/dem Bürgermeister/in, Stadtbrandmeister/in sowie Ortsbrandmeister/in.


5.	Zeitpunkt der Ehrungen

	Die unter Punkt 1. bis 4. dieser Richtlinie aufgeführten Ehrungen werden grundsätzlich in der am 20. Oktober eines jeden Jahres stattfindenden Ratssitzung vorgenommen.


6.	Sportlerinnen und Sportler

Die Ehrungen richten sich nach den Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern.


7.	Jubiläen

7.1	Die Stadt gratuliert 

· bei Goldenen Hochzeiten und den darauf folgenden Ehejubiläen;
· bei 80., 90., 100. und den darauf folgenden Geburtstagen;
Die Stadt kann gratulieren
· bei besonderen Geschäftsjubiläen;
· bei besonderen Vereinsjubiläen.
7.2	Über die Form der Gratulation entscheidet die/der Bürgermeister/in. 
Der finanzielle Aufwand soll bei Ehejubiläen, Geburtstagen und Geschäftsjubiläen 25,00Euro, bei Vereinsjubiläen 100,00 Euro (angelehnt an die Jubiläumsjahre) nicht übersteigen.

7.3 	In den Ortschaften ist der/die Ortsvorsteher/in zu beteiligen.


8.	Schlussbestimmung

Die bisherigen Richtlinien über Auszeichnungen und Ehrungen werden aufgehoben.
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Christina Fleckenstein
Bürgermeisterin
